[bookmark: _Hlk149238154][bookmark: _Hlk149239606]Die Umlagen, Abgaben und Steuern bei Gas 2026         ab 01.01.2026

1. Umlagen

Bilanzierungsumlage (entfällt wird staatlich subventioniert)  		0,000 ct/kWh
Dient dazu, dass der Fehlbetrag aus dem Einsatz von Regel- und Ausgleichsenergie und die Kosten der Gasnetzbetreiber gedeckt und das Gasnetz stabil gehalten werden kann.

Konvertierungsumlage (entfällt, wird staatlich subventioniert)  		0,0180 ct/kWh
Hiermit wird die Umwandlung von Gas finanziert. Da zwei verschiedene Arten von Gas, die sich physikalisch voneinander unterscheiden, nicht denselben Brennwert haben.

Konvertierungsentgelt – nur wenn tats. notwendig - ab 01.10.2025	0,000 ct/kWh
Wird eine qualitätsübergreifende Bilanzierung notwendig, für die Konvertierung von H-Gas nach L-Gas und umgekehrt, wird es erhoben. 

Gasspeicherumlage	 (entfällt, ab 2026 staatlich subventioniert)		 0,000 ct/kWh
Nach §35e Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zur Sicherung der Füllstandvorgaben für Gasspeicheranlagen. Anpassung alle 3 Monate möglich.  

CO2 Preis Umlage - Deckel 2026, dann freier Zertifikatshandel max.	1,1791 ct/kWh 
Die CO2 Steuer wird fällig für die Nutzung von Erdgas, Heizöl, Benzin, Diesel etc. 
Die Gasanbieter werden die CO2 Abgabe gegenüber ihren Kunden abrechnen. 

				 	   Summe aller Umlagen somit      1,1971 ct/kWh

2. Abgaben 

Konzessionsabgabe (hier zu Beispiel < 25.000 Einw.)			0,22 ct/kWh 	
Entgelt für die Nutzung kommunaler Wege, die von den Netzbetreibern an die Kommune entrichtet werden. Die Höchstgrenze wird durch die Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vorgegeben. Je nach Einwohnerzahl 0,22 - 0,40 ct .

[bookmark: _Hlk83659254]Netznutzungsentgelt (EWE >4.000 kWh)			152,35 €/J + 1,009 Ct/kWh
Netzentgelte (Örtliches Verteilernetz) für Kunden ohne registrierende Lastgangmessung. 
Die Umlage dient zur Deckung von Kosten der Netz- und Systemsicherheit. 

Messstellenbetrieb (EWE_G2,5-G6)				10,32 €/J + 3,45 €/J
Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung 

3. Steuern
	
Energiesteuer (Gassteuer)							0,550 ct/kWh 
Einerseits sollte die steuerliche Belastung von Kraft- und Heizstoffen zu einem sparsameren Umgang mit Energie führen. Die Erhebung erfolgt durch die Zollverwaltung und fließt in den Bundeshaushalt.

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 						19 % 
Leistungen, die Unternehmer gegenüber ihren Kunden erbringen, unterliegen der Umsatzsteuer und wird von der Gesamtsumme aus Erzeuger- und Vertriebsanteil, Netzentgelten sowie den sonstigen staatlich veranlassten Preisbestandteilen erhoben.

